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Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel
zulässig ist ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 145 I 121 E. 1).

E. 1.2
In der Beschwerdeschrift ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene
Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Unerlässlich ist, dass auf die Begründung des
angefochtenen Entscheids eingegangen und im Einzelnen aufgezeigt wird, worin eine vom
Bundesgericht überprüfbare Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in
der Beschwerde an das Bundesgericht nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im
kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den
als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen. Auf ungenügend
begründete Rügen oder allgemeine appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid geht
das Bundesgericht nicht ein ( BGE 148 IV 205 E. 2.6; 140 III 115 E. 2; 134 II 244 E. 2.1).
Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbstständige Begründungen, so muss
sich die Beschwerde mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht
eingetreten ( BGE 142 III 364 E. 2.4 mit Hinweisen; Urteil 1B_321/2022 vom 30.
November 2022 E. 1.3; vgl. auch BGE 143 IV 40 E. 3.4).

E. 2.1
Das kantonale Gericht verneinte den Anspruch der Beschwerdeführerin auf
Kurzarbeitsentschädigungen für den Zeitraum vom 1. Juni bis 30. November 2021 mit zwei
Begründungen. Zum einen erwog es, der geltend gemachte Arbeitsausfall stehe nicht in
Zusammenhang mit der Pandemie resp. den in diesem Kontext ergriffenen behördlichen
Massnahmen, wobei es insbesondere die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten
(pandemiebedingten) Ängste der Kundschaft im Zusammenhang mit den EMS-Trainings
(Elektromyostimulation) als nicht plausibel erachtete. Damit bestätigte es die Auffassung
des Beschwerdegegners, wonach der Arbeitsausfall nicht auf wirtschaftliche Gründe
zurückzuführen sei (vgl. Art. 32 Abs. 1 lit. a erster Teilsatz AVIG [SR 837.0]). Zum
anderen legte es dar, die Beschwerdeführerin habe mit der Anschaffung von neuen Geräten,
die personalunabhängig von den Kunden selbstständig bedient werden könnten, "kaum zur
Verminderung der Arbeitsausfälle beigetragen". Überdies habe sie die beiden
EMS-Personaltrainer auch neu angestellt, obwohl der Betrieb einen Arbeitsausfall
verzeichnet habe. Diese beiden Argumente beschlagen die Schadenminderungspflicht und
damit die Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalls (vgl. diesbezüglich Art. 32 Abs. 1 lit. a



zweiter Satzteil AVIG). Um einen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung zu begründen,
müssen beide Voraussetzungen kumulativ vorliegen ( BGE 121 V 371 E. 2a), d.h. der
Arbeitsausfall muss - um anrechenbar zu sein - sowohl auf wirtschaftliche Gründe
zurückzuführen als auch unvermeidbar sein.

E. 2.2
In ihrer letztinstanzlichen Beschwerde legt die Beschwerdeführerin eingehend dar, weshalb
es sich bei den beiden neu eingestellten EMS-Personaltrainern um Ersatzanstellungen für
ausgeschiedenes Personal handle, womit sie ihre Schadenminderungspflicht nicht verletzt
habe. Hinsichtlich des vorinstanzlichen Standpunkts, der Arbeitsausfall sei nicht auf
wirtschaftliche Gründe zurückzuführen, beschränkt sie sich indes auf eine wortwörtliche
Wiederholung ihrer bereits im vorinstanzlichen Verfahren vorgebrachten Argumente.
Mangels Auseinandersetzung mit der diesbezüglichen Begründung des kantonalen Gerichts
ist darauf nicht weiter einzugehen (E. 1.2 hiervor; BGE 145 V 161 E. 5.2; 134 II 244 E. 2.1
und 2.3; vgl. ferner Urteil 8C_116/2018 vom 21. Juni 2018 E. 2.2.2). Selbst wenn die
Beschwerdeführerin mit ihren Vorbringen zur Schadenminderungspflicht durchzudringen
vermöchte, bliebe das angefochtene Urteil im Ergebnis basierend auf der anderen
Begründung bestehen. Auf die Beschwerde ist somit, da offensichtlich nicht hinreichend
begründet, nicht einzutreten ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 3
Die Gerichtskosten sind der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs.
1 BGG ).
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